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im Rat der Stadt Lünen a. d. Lippe 

GFL-Fraktion • Münsterstr. 2l(Persiluhr-Passage) • 44534 Lünen 

An den Vorsitzenden 

des Ausschusses für Bildung und Sport 

Herrn Siegfried Störmer 
Willy-Brandt-Platz 1 

44532 Lünen 

Antrag für die nächste Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport 

GEMEINSAM FÜR 

LÜNEN 

GFL 
Ansprechpartner: 
Andreas Mildner 
stellv. Fraktionsvorsitzender 

Kontakt: 
Tel. 02306/ 30 174 77 
E-Mail fraktion@gfl-luenen.de 

Lünen, 7. November 2018 

Änderung der Sportförderungs-Richtlinien zum 1. Januar 2019 sowie zum 1. Januar 2020 

Sehr geehrter Herr Störmer, 

die GFL-Fraktion stellt nachfolgenden Antrag: 

Der Ausschuss beschließt, die aktuelle Sportförderungs-Richtlinie {siehe Anlage) bzgl. der Förde

rungen für einzelne Positionen laut nachfolgender Aufstellung in zwei Schritten und zwar zunächst 

zum 1.1.2019 und dann zum 1.1.2020 (vgl. entsprechende Spalten) zu ändern. 

Änderungen der Sportförderungs-Richtlinien zum 

1.1.2019 und 1.1.2020 

zu Ziff. 1: Zuschüsse für die Unterhaltung vereinseigener 

Soortanlagen 
Tennisvereine erhalten eine Pflegepauschale je Platz von ... 

Zusätzlich erhalten Tennisvereine mit eigenem Vereinsheim 

eine Pauschale von ... 

Energie- und Wasserkosten - die Bezuschussung soll wie folgt 

erhöht werden: 

Gebäudeversicherung (Feuer, Sturm, Leitungswasser) - die 

Bezuschussung soll wie folgt erhöht werden: 

Gebühren, Steuern u.ä. - die Bezuschussung soll wie folgt 

erhöht werden: 

Materialkosten - die Bezuschussung soll wie folgt erhöht 

werden: 

Flutlichkosten - die Bezuschussung soll wie folgt erhöht 

werden: 

zu Ziff. 2: Anmietung von Trainings- und Wettkampfstätten, die 

in Lünen nicht vorgehalten werden 

Die Vereine erhalten einen Mietkostenzuschuss, der wie folgt 

erhöht werden soll: 

zu Ziff. 3: Förderung sportlicher Jugendarbeit 

Ehrungen, Veranstaltungen: Der Stadtsportverband Lünen 
erhält einen Organisationszuschuss der wie folgt erhöht wird. 

Fraktionsvorstand der 

Wählerxemeinschaft GFL- GEMEINSAM ~ÜR LÜNEN 
Vorsitzender Prof. Dr. Johannes R. Hofnagel 
Stellv. Vorsitzende Andreas Mildner, Dr. Ulrich Böhmer, Wolfgang Manns 

aktuell ab 1.1.2019 ab 1.1.2020 

150,00€/a 

500,00€/a 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 

25% 
1 

2.000,00€ 

180,00 €/a 180,00 €/a 

650,00 €/a 650,00 €/a 

40"..6 50% 

40% 50% 

40"..6 50% 

40% 50% 

40"..6 SO"A. 

40% 1 50% 1 

3.000,00€/a 4.000,00 €/a 
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Gf l - Fraktion 
im Rat der Stadt Lünen a. d. Lippe GEHE IN SAH FÜR 

LÜNEN 

GFL 
Darüber hinaus wird folgende Änderung der Sportförderungs-Richtlinie beschlossen: 

Auf Seite 3, Ziffer 2, der Sportförderungs-Richtlinie ist der Satz 11Der Schwimmverein Brambau
er von 1950 e. V. erhält einen pauschalierten Zuschuss in Höhe von 8.500,00 €für die Anmietung 
von Schwimmsportstätten." ersatzlos zu streichen. 

Begründung 

Die Unterhaltung von vereinseigenen Anlagen sowie die Anmietung von Sportstätten und Übungsräu
men stellen eine starke finanzielle Belastung für die Vereine dar. Alle Aufwendungen der Vereine wie 
Kosten für Energie, Wasser, Versicherungen, Gebühren und Material sind in den vergangenen Jahren 

stark gestiegen. Eine Entlastung der ehrenamtlich geführten Vereine durch die zweistufige Erhöhung 
der Sportförderungsrichtlinien gemäß Anlage ist dringend geboten. 

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass die im Jahr 2002 gewährten Förderungen erheblich 
über den aktuellen und beantragten Förderungen lagen. Damals wurden Förderungen zwischen 80% 

und 100% gewährt. Damit wird deutlich, dass die Vereine in der Vergangenheit eine wesentlich höhere 

Förderung erhielten. Die Lüner Sportvereine haben sich somit in den letzten Jahren durch die stark 

reduzierten Förderungen mittelbar bedeutend an der städtischen Haushaltskonsolidierung beteiligt. 

Dies sollte nun mit einer Erhöhung der Förderungen honoriert werden, gerade weil auch jedes Jahr 
viele Vereine um ihre finanzielle Existenz kämpfen müssen. Durch die Erhöhung wird zwar immer noch 
nicht das Förderniveau aus dem Jahr 2002 erreicht, aber es ein Schritt in die richtige Richtung. Wir 

müssen uns alle immer wieder vor Augen führen, dass unsere Vereine eine ganz bedeutende Rolle in 

der Kinder-, Jugend- und Sport- sowie Sozialarbeit übernehmen. Dies ist für unser gesellschaftliches 

Leben unverzichtbar. Wir sind gefordert, die Vereine stärker zu unterstützen. 

Die daraus resultierenden finanziellen Auswirkungen sind in der Mitteilung der Verwaltung 

(Mi-170/2018), die wir diesem Antrag als Anlage beifügen, dargelegt. Die aus den erhöhten Förderun
gen resultierenden Mehraufwendungen sind in dem Haushaltsplan anzusetzen und durch die erhöhten 

Steuereinnahmen zu finanzieren. 

Über eine Unterstützung unseres Antrags würden wir uns freuen. 

Fraktionsvorstand der 
Wählergemeinschaft GFl- GEMEINSAM FÜR LÜNEN 
Vorsitzender Prof. Dr. Johannes R. Hofnagel 
stellv. Vorsitzende Andreas Mildner, Dr. Ulrich Böhmer, Wolfgang Manns 

Anlagen 
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Mitteilung Ml-170/2018 27.09.2018 

Sld!darste!lunq 

111 der Anfrage AF-2612o1 B der GFL Fraktion wurde darum ge~en, darzustellen, wie sich eine 
Ei'hChung der F6rdenlng von vereinseigenen Anlagen auf 40% (bzw. 50%) auf den Haushalt 
auswirkt. Die ~erwaltung meldete toigende Zahlen zurOck: 

nach V9l'ichled1nen Vslant:iln au den ,,.... --Gesarntantl'An<ta•mmf 2017 510.000 Euro 
F6rderau0te F6rdersumme 

Bisher 25% 127.500 Euro 
vertanteA 40" 204.000 Euro 
variantes 50" 255.000 Euro 
-...lL •·-- „ __ - ...... _ - .... __. __ „ __ _.__ ____ c\.. _ i- --- -• - 1 „_. - _ _.__ „. 1 .... _ • · - ... -

Der Ausschuss bat dar'Ober hinaus einen Vergleich zwischen verschiedenen Sportstätten zu 
erstellen. 

vergleich: 

Nilch der .Satzung de't Stadt LOnen zur Nlltzung stldtlscher Sflortanlagen• Hegt fcllgender 
GltbQhrentarlf vor: 

SJiortanlage Netto Brutto EUR 
EUR (19% ust) 

1. Stadion Schwansbel_t elnschlle811ch TrlbOne 7,50 

2 •. Kunst-, Rasensportplatz 7,50 

3 •. Tennenplatz · . 5,00 

4. Tennenplatz elnschileBlich TrlbOne (Gahmen) 6,00 

s .. Elnfachsporthalle elnschlleBlkh Umkleiden 5,00 

6. Zwelfachsporthalle ~lnschlle811ch Umklelden 10,00 

7 •. Dreifachsporthalle ~lnschlleBllch Umkleltlen 15,00 

8. Nutzung stldt. Umkleideanlagen (Schwansbell, Clppenberger See, Brambauer) 5,00 
Tab. 2!.Antage GebOhrentarif 1 aus Satzung der Stadt LOnen zur NUtZlingstidtlsC:hiir$portanlagen:öle 
Kclsten wrstehen skh prö Stunde. 

Zu beachten Ist. dass unter Punkt 8. die Umkleiden der Sportanlage Ceppenberger See und der 
Anlage In Brambauer eingetragen sind. Diese beiden Geblude sind nicht mehr Im llesltz der BGA 
Sponsutten, sondern geh6ren den anslsslgen Vereinen. 

In der Miete fOr eine Schulsporthalle sind die Kosten fOr Strom, Heizung und Wasser Inkludiert. 
Die Gruppen massen rilcht mit weiteren KOsten rechnen. Die Mietkosten von Vereinen werden 
zu 80% rabattiert. Im Jahr liegen diese fOr ein Jahr bei einer tli,Jllchen vollen Nutzung (Mo. - Fr.) 
fOt eine Elnfachsporthalle bei: 

6 h /Tag * 5 Tage I Wdche * 40 Wochen I Jahr * 5,95 EUR „ 7.14o EUR 

Bel 80 % Rabatt fOr stAdtische Gruppen und Vereine + 1.428 EUR I Jahr 

Lediglich bei der Sporbnlage Schwansbell muss fOr die Nutzung der Umkleidekabine eine 
Nutzungsgebahr an die Stadt LOnen gezahlt werden. Diese ist zusltzllch zum Sportplatz zu 

8,93 

8,93 

5,95 

7,14 

5,95 

tt,9o 

17,85 

5,95 

MltUllung Ml-17Ctl2018 27.09.2018 

entrlehtln. Bel allen endeNn Aus. isportanlaglll mOllln Gruppet'I fQr die Nutzung dir 
Umlcltldlbblnen mit welt.ren KClltlln l'IChntn. Die SportverwtltUng kann keine Benchnung 
dir Kosten lftderlr Anlaten dantlllen. da dklse ZUSllllllllll mH dem Vll'tlnshllm bei der Stadt . 
tlngtrelcht wercr.n. EI"' n.nnung Ist dir SporMrwattung nicht 1'116gllch. Als Bellplel_ fQr die 
~einer Umldeldalcablne gilt cl9$halb das Gebluda In Schwanbell (lauJahr 2014). 
~ fQr das Flutlicht lltgM nicht fOr alle~ vor. Es konm. lln Mltttlwert von ~rel 
Vertlnan gebildet Wlftlai\. Sie liegen bei ca. 4Aoo EUR Jahr 

ilr lllnlinclcstille 1 / 
Kurt-5chulll8Chlr- PreuBlnstnl89 162 

IColltJfn \V831 Tumhllle 
Slr.411 /Turnhalle 

uiWcleiclln Rundturnhllle 

w..w BC 100C t.770C 315C 

8ehlizung uec U&SC 1UOOC 7.740C 

Wrilng IOOC 345C 3.ZtOC 1.105C 

Stnllll 1.l70C 2.StSC 36.525C SMOC 

Gebl~ 5104! .aic 1At0C 725C 

Entw1lllrUng..,, 390C 
Filchl 

2AOOC 770C 2.045C 

EntWllMnlng t.915C . 210C 3.730C 320C 
Frlldl-
MOii ttOC .. t.OSOC 

Grundllluli' t20C 

bin~ 5.100C 4.7004" -·· G.OOOC U40C ..... „ .... .. .1t.MIC ~· 
„ ..... 

Tllll.J:Komn -AnglllOlllllllft • .... sich um eines Wiii neun Yarelnlgllblldn, kOnntl dlrVll'tln die 
KClltllndlrUmklaldan Wl•StHtObirdle ~---~~Dazu 
mOlit9n jldoch die 111Chi\lsdlan Geglbenhtlt'an (5trom, w-. Hemq) gshatfen Wll'd9n, 
um clle.AbNchnung Wiii Vlnlnthalm und Um~ inw'inhrstiillan zu k&lnen. · 

~;. 

: .•· ... r: .:. 

„„! - : 
..4 
<:I •. , 
• ··~ 
• ! 
.~ 



Sportförderungs-Richtlinien 
der Stadt Lünen 

Die Stadt Lünen unterstützt in besonderer Weise die Arbeit der Amateur-Sportvereine, die dem 
Stadtsportverband Lünen angeschlossen sind. 

Bewilligungsbedingungen 

Zuschüsse können nur gewährt werden, wenn 

der Sportverein gemeinnützig im Sinne der entsprechenden gesetzlichen Vorschriften ist. Berufs- und 
Lizenzsport werden nicht gefördert; 

ein gültiger Körperschaftssteuerfreistellungsbescheid vorhanden ist, 

alle Förderungsmaßnahmen Dritter (Landessportbund usw.) vorrangig ausgeschöpft worden sind; 

die Eigenleistung des Antragstellers in einem angemessenen Verhältnis zu seiner Finanzkraft und zu 
dem beantragten Zuschuss steht; 

der Verein muss eine Mindesmitgliederzahl von 35 nachweisen (maßgebend sind die beim 
Landessportbund gemeldeten Mitglieder). 

der Antragsteller eine Jugendabteilung unterhält; Ausnahmen können in begründeten Fällen 
zugelassen werden (z.B. Behindertensport, Herzsport). Grundsätzlich ist nur dann von einer 
Jugendabteilung auszugehen, wenn der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtmitgliederzahl 1 O % 
beträgt, mindestens jedoch 8 Jugendliche. 

Die Erhebung von zeit- und leistungsgerechten Beiträgen der Vereine wird erwartet. Die in den jeweils 
gültigen Förderrichtlinien des Landessportbundes (LSB) geforderten Mindestbeiträge dürfen nicht 
unterschritten werden. 

rür folgende Zwecke werden städt. Zuschüsse gewährt: 

1. Unterhaltung vereinseigener Anlagen 

2. Mietkostenzuschuss für die Anmietung von Sportstätten und Übungsräumen 

3. Förderung der sportlichen Jugendarbeit 

1. Zuschüsse für die Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen 

Zuschüsse werden nur gewährt, wenn die Finanzierung der vereinseigenen Anlage durch 
öffentliche Mittel erfolgt ist. 

•Tennisvereine erhalten eine Pflegepauschale je Platz von 150,00 Euro jährlich. Zusätzlich 
erhalten Tennisvereine mit eigenem Vereinsheim eine Pauschale von 500,00 Euro jährlich 



Die folgenden Richtlinien zur Unterhaltung im Detail gelten grundsätzlich für vereinseigene 
Sportanlagen im Stadtgebiet Lünen, sofern sie direkt zur Ausübung der jeweiligen Sportart 
genutzt werden einschl. Umkleide- und Sanitärbereich. 

• Energie- und Wasserkosten 

Diese Kosten (Strom, Gas, Heizung, Wasser) werden mit 25 % der nachgewiesenen und 
anerkannten Aufwendungen bezuschusst. 

• Gebäudeversicherungen (Feuer, Sturm. Leitungswasser) 

Es wird ein Zuschuss in Höhe von 25 % gewährt mit der Maßgabe, dass die Gebäude dem Wert 
entsprechend versichert sind. Versicherungsvorhaben sind vorher der Sportverwaltung 
vorzulegen. 

• Gebühren. Steuern u.ä. 

Gebühren für Entwässerung, Müllabfuhr und Straßenreinigung, Pachtzahlungen, Erbbauzins u.ä. 
werden zu 25 % bezuschusst, soweit sie ausschließlich die Sportanlagen betreffen. 

• Materialkosten 

Reinigungsmittel und Reparaturen werden zu 25 % bezuschusst. Hier wird zu sparsamer 
Bewirtschaftung angehalten. Reparaturen und Erneuerungen (z.B. an Clubhäusern) größeren 
Umfangs können nur bezuschusst werden, wenn 

a) eine Finanzierung durch den LSB augenblicklich nicht möglich ist 
oder 

b) ein ablehnender Bescheid durch den LSB ergangen ist 
(der Bescheid ist der Sportverwaltung vorzulegen) 
oder 

c) infolge bloßer Anschlussmitgliedschaft eines Vereins 
(z.B. Segelflieger, Reitervereine, Tennisvereine) keine Förderungsfähigkeit 
seitens des LSB besteht. 

Einrichtungsgegenstände werden nicht bezuschusst. 

• Flutlichtkosten 

Strom- oder sonstige Unterhaltungskosten für Flutlichtanlagen (städt. oder vereinseigene 
Anlagen) werden in Höhe von 25 % bezuschusst. 

Der prozentuale Zuschuss von 25 % wird von dem Betrag errechnet, der von der 
Sportverwaltung nach Prüfung der Belege anerkannt wird. 



2. Anmietung von Trainings- und Wettkampfstätten, die in Lünen nicht vorgehalten 
werden 

Oie Vereine erhalten einen Mietkostenzuschuss in Höhe von 25% der Kosten. 
Der Schwimmverein Brambauer von 1950 e.V. erhält einen pauschalierten Zuschuss in Höhe 
von 8.500,00 €für die Anmietung von Schwimmsportstätten 

3. Förderung sportlicher Jugendarbeit 

• Pauschalbeihilfe 

Alle Vereine erhalten pro jugendliches Mitglied bis zur Vollendung des 18 Lebensjahr eine 
Pauschalbeihilfe von 4,00 €Zugrunde gelegt werden die gemeldeten Jugendlichen an den 
Landessportbund NRW. 

•Förderung Übungsleiter 

Qualifizierte Übungsleiter/innen, Jungschiedsrichter/innen unter 18 Jahren, 
Wettkampfrichter/innen unter 18 Jahren und Jugendgruppenhelfer/innen erhalten 100,00 Euro 
pro Jahr bei Vorlage einer Kopie des gültigen Ausweises und einer Bestätigung des Vereines, 
dass er für den Verein tätig ist. 

• Ehrungen. Veranstaltungen 

Der Stadtsportverband Lünen erhält einen Organisationszuschuss von 2.000,00 Euro 

Die bisherigen, gültigen Sportförderungsrichtlinien werden mit Wirkung vom 01.01.2010 
aufgehoben. Die neuen Sportförderungsrichtlinien treten rückwirkend zum 30.09.2011 in Kraft. 

Die Sportförderrichtlinien wurden in ihrer Fassung vom 30.09.2011 zum 01.01.2018 geändert. 

Bei allen vorgenannten Sportförderungsmaßnahmen der Stadt Lünen handelt es sich um freiwillige 
Leistungen. Sie werden im Rahmen der im Budget ausgewiesenen Mittel gewährt. Ein 
Förderungsanspruch besteht nicht. Verpflichtungen aus diesen Richtlinien 
können für die Stadt Lünen nicht abgeleitet werden. 

Stadt Lünen 
17.01 .2018 




